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Einspracheverfahren:
Die Nr. 80 des «Schweiz. Handelsamtsblattes», vom 5. April 1950, enthält die 155.

Ausschreibung von Konzessionsgesuchen:
Sachentransporte:

Ergänzungen zu früheren Publikationen:
1 Ausschreibung aus Basel, 1 aus Liebefeld-Köniz BE, 1 aus Worb BE.

Gesuch um Uebertragung einer provisorischen Transportbewilligung:
1 Ausschreibung aus Birsfelden BL.

Gesuche um Abänderung einer Transportkonzession:
1 Ausschreibung aus Schottland AG, 1 aus Basel, 1 aus Brienz BE, 1 aus Bern-Bümpliz,
1 aus Bern, 1 aus Vulpera GR, 1 aus Entlebuch LU, 1 aus Mümliswil SO, 1 aus Schlieren

ZH, 1 aus Rüschlikon ZH.
Gesuche um Uebertragung einer endgültigen Transportbewilligung:
1 Ausschreibung aus Luzern, 1 aus Ölten SO, 1 aus Zollikon ZH.
Gesuche um Neueräffnung eines bewilligungspflichtigen Betriebes:
1 Ausschreibung aus Trübbach SG, 1 aus Grächen VS.

Einsprachefrist: 5. Mai 1950.
*

Die Nr. 97 des «Schweiz. Handelsamtsblattes», vom 27. April 1950, enthält die 156.

Ausschreibung von Konzessionsgesuchen:
Sachentransporte:

Ergänzungen zu früheren Publikationen:
1 Ausschreibung aus Schinznach-Dorf AG, 1 aus Aegerten BE, 1 aus Rothenburg LU,
1 aus Solothurn.
Gesuche um Uebertragung einer provisorischen Transportbewilligung:
1 Ausschreibung aus Bischofszell TG.

Gesuche um Uebertragung einer endgültigen Transportbewilligung:
1 Ausschreibung aus Oberhelfenschwil SG, 1 aus Bischofszell, 1 aus Zürich.
Gesuche um Abänderung einer Transportkonzession:
1 Ausschreibung aus Lenzburg AG, 1 aus Baden AG, 1 aus St-Gallen.
Gesuche um Neueröffnung eines bewilligungspflichtigen Betriebes:
1 Ausschreibung aus Schüpfheim, 1 aus Marmorera GR.

Einsprachefrist: 27. Mai 1950.
*

Nähere Auskunft erteilt das Zentralsekretariat in Brugg (Telephon (056) 4 20 22).

Einspracheberechtigt ist jeder, der nachweist, dass die Konzession in seine gewerblichen
Interessen eingreift. Die Einsprache ist schriftlich zu begründen und in doppelter Ausfertigung
frankiert dem eidgenössischen Amt für Verkehr in Bern einzureichen. Einsprachen gegen
mehrere Gesuchsteller sind getrennt abzufassen.

Mitglieder,

haltet Euch an die Bestimmungen der ATO
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